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Herzlich willkommen
bei der Polizei Nordrhein-Westfalen

Unsere Erreichbarkeit
Wir sind für dich da, wenn du uns brauchst

Liebe Kollegin, lieber Kollege,
wir möchten Dich herzlich zum Beginn Deines Bachelorstudiums bei der Polizei  
NRW begrüßen! Wir sind Dein starker Partner rund um Dein bevorstehendes  
Studium, Deinen künftigen Beruf und alle damit verbundenen Interessen - kurz: die 
Deutsche Polizeigewerkschaft im DBB (DPolG NRW).
Wir sind jederzeit für Dich da, ob direkt persönlich vor Ort, über Social Media oder 
am Telefon. Denn Du bist die Zukunft der Polizei Nordrhein-Westfalen.

JUNGE POLIZEI NRW
Landesjugendleitung

Graf-Adolf-Platz 6
40213 Düsseldorf

Erreichbarkeit der Geschäftsstelle 
Telefon: 0211 / 21 09 09 60
Telefax: 0211 / 21 09 09 88

info@dpolg-nrw.de
www.dpolg-nrw.de

instagram.com/dpolg_nrw

facebook.com/dpolgnrw
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V. i. S. d. P. und Herausgeber: 
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Leistungen vergleichen
Der Vergleich lohnt sich!

Stand 01.08.2023

RECHTSSCHUTZ
•	 Berufsrechtsschutz
•	 Fahrer-Rechtsschutz für Berufsfahrten
•	 Arbeits- und Disziplinarrechtsschutz

Kostenübernahme 
für Rechtsanwalts- 
und Gerichtskosten

DIENSTHAFTPFLICHT
•	 Personenschäden
•	 Sachschäden
•	 Vermögensschäden
•	 Verlust von Dienstschlüssel/-Codekarten

bis 20.000.000 EUR
bis 20.000.000 EUR
bis 20.000.000 EUR

bis 100.000 EUR

REGRESSHAFTPFLICHT
•	 Schäden durch Dienst-Kfz, -Hunde, -Pferde, 

-Boote, etc.
•	 Schäden an Dienst-Kfz, -Hunde, -Pferde, 

-Boote, etc.

bis 1.000.000 EUR

bis 100.000 EUR

VERLUST UND ABHANDENKOMMEN
•	 Verlust persönlicher Ausrüstungsgegenstände
•	 Verlust	von	fiskalischem	Eigentum
•	 Abhandenkommen von sichergestellten Gegen-

ständen

bis 50.000 EUR
bis 50.000 EUR
bis 5.000 EUR

LEISTUNGEN BEI DIENSTUNFÄLLEN INKLUSIVE
WEGEUNFALL ZUM DIENST
•	 Gewaltsamer Tod durch vorsätzliche Straftat 

eines Dritten
•	 Unfalltod
•	 Körperlicher Dauerschaden
•	 Bergungs- und Rettungskosten
•	 Kosten für kosmetische Operationen
•	 Kurkosten

9.000 EUR

bis 3.000 EUR
bis 10.000 EUR
bis 10.000 EUR
bis 5.000 EUR

bis 500 EUR

LEISTUNGEN BEI FREIZEITUNFÄLLEN
•	 Unfalltod
•	 Körperlicher Dauerschaden
•	 Krankenhaustage- und Genesungsgeld

2.500 EUR
bis 4.500 EUR

tägl. 6 EUR

LEISTUNGEN BEI SPORTSONDERKUREN
•	 Unfalltod
•	 Körperlicher Dauerschaden
•	 Krankenhaustage- und Genesungsgeld

bis 2.500 EUR
bis 100.000 EUR

tägl. 6 EUR

KOSTENLOSE ANWARTSCHAFTSVERSICHERUNG

STERBEGELDBEIHILFE 435 EUR

DEIN BEITRAG mtl. 4,30 EUR

•	 Dienstrechtsschutz
•	 Diensthaftpflicht
•	 Regressversicherung incl. Kfz
•	 Unfallversicherung
•	 Seminare (Klausurvorbereitung, Steuererklärung, Rhetorik u.v.m.)
•	 kostenlose kleine Anwartschaftsversicherung bei der Debeka
•	 Mitgliedsausweis mit Foto
•	 Mitgliederzeitschrift
•	 Vergünstigungen in über 350 Markenshops, Reiseservice,  

Handyverträge, Fitnessstudios, Autos, Versicherungen u.v.m

•	 Geld sparen mit der DPolG Service GmbH  
unter www.dpolg-service.de

•	 Geld sparen mit der DPolG Vorteilswelt  
unter www.dpolg-vorteile.de

•	 Geld sparen mit der dbb Vorteilswelt  
unter www.dbb-vorteilswelt.de

Werde Mitglied und sichere Dir 
die beste Rundum-Absicherung 
für den täglichen Dienst

Unsere Mitglieder erhalten 
das Polizeifachhandbuch 
und den ersten Nachtrag 
kostenlos!

Unser
Willkommensgeschenk!

Nur 4,30 €
pro Monat!



BEITRITTSERKLÄRUNG
Aktion gilt bis auf Widerruf
Den vollständig ausgefüllten Antrag raustrennen 
und per Post, Fax oder e-Mail an: 
DPolG NRW · Graf-Adolf-Platz 6 · 40213 Düsseldorf 
Fax: 0211 / 21 09 09 88 · E-Mail: info@dpolg-nrw.de

(oder zum nächstmöglichen Zeitpunkt)

Datenschutzerklärung:
Ich bin damit einverstanden, dass meine folgenden Daten zum Zwecke der Mitgliederverwaltung und 
des Mitgliederservices gespeichert und verarbeitet werden. Weitere Informationen zum Datenschutz 
unter www.dpolg-nrw.de/datenschutz

Ich beantrage die Mitgliedschaft in der DPolG NRW ab:  
Die Satzung kann eingesehen werden unter 
www.dpolg-nrw.de/service/download

Oder einfach den 
QR-Code scannen 

und direkt online  
Mitglied werden!

Einzugsermächtigung zur Forderung mittels SEPA –Lastschrift:
Ich/wir ermächtige/n den Zahlungsempfänger DPolG NRW e.V. Zahlungen von meinem/unserem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom 
Zahlungsempfänger DPolG NRW e.V. auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. Zahlungsart: wiederkehrende Leistungen.
Mandatsreferenz:	wird	von	der	DPolG	NRW	e.V.	mitgeteilt.	Gläubiger-Identifikationsnummer	der	DPolG	
NRW: DE57 ZZZ 000 007 924 03

Bankinstitut IBAN

Kontoinhaber/in Name, Vorname BIC

Ort, Datum Unterschrift Kontoinhaber/in

ANGABEN ZUR ZAHLUNG

AUSTRITTSERKLÄRUNG

Ich bin bisher Mitglied in einer anderen Gewerkschaft bzw. Berufsvertretung.

  Hiermit kündige ich meine Mitgliedschaft 

in/bei zum (Datum) / spätestens zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Nachname, Vorname Geburtsdatum

Ort, Datum Unterschrift

Prämie  
  einen Gutschein über 50 € von www.wunschgutschein.de oder
  die fünf Polizeifachhandbücher (auch in digitaler Form) und die PDV 100 (wird fürs Studium benötigt)

„Polizei-Fach-Handbuch“, Ausgabe NRW
   hiermit bestelle ich das Polizei-Fach-Handbuch beim VERLAG DEUTSCHE POLIZEILITERATUR GMBH Buch-

vertrieb (VDP) mit Abonnement. Lieferumfang Loseblatt-Ausgabe: Grundwerk mit 5 Ordnern, ca. 6.200 Seiten, zu 
56,00 € plus 5 Nachträge pro Jahr. Der Preis der Aktualisierungen richtet sich nach dem Umfang, der Umfang ist 
abhängig vom Gesetzgeber. Bezugsbedingungen: Die Bestellung gilt für die Mindestdauer von12 Monaten.  
Das Abonnement verlängert sich nach Ablauf der Mindestbezugsdauer um jeweils ein Quartal, falls nicht spätestens 
6 Wochen vor Quartalsende gekündigt wurde.
Zahlungswunsch:

  Abbuchung. Ich ermächtige hiermit die VERLAG DEUTSCHE POLIZEILITERATUR GMBH Buchvertrieb,  
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von  
der VDP GMBH Buchvertrieb gezogen Lastschriften einzulösen.

  nach Lieferung durch Überweisung.
 
Widerrufsrecht: Ich weiß, dass ich meine Bestellung ohne Begründung innerhalb von 14 Tagen widerrufen kann. Hierzu muss ich mittels 
einer eindeutigen Erklärung (z.B. per Brief, Telefax oder E-Mail) den VERLAG DEUTSCHE POLIZEILITERATUR GMBH Buchvertrieb, Forst-
straße 3a, 40721 Hilden, E-Mail: service@vdpolizei.de, Telefon: 0211-7104 212, Fax: 0211-7104 270, informieren. Weitere Informationen 
entnehmen Sie bitte den AGB unter www.vdpolizei.de. Dort finden Sie auch Hinweise zu den Datenschutzregelungen. Ich willige aus-
drücklich ein, dass meine hier erhobenen Daten an den VERLAG DEUTSCHE POLIZEILITERATUR GMBH weitergeleitet werden.

Nachname, Vorname Geburtsdatum

Straße, Hausnummer PLZ, Ort

Telefon (privat) Telefon (mobil)

E-Mail (privat) E-Mail (dienstlich)

ALLGEMEINE ANGABEN

Studienstandort Einstellungsbehörde

Einstellungsjahrgang HSPV/Kurs E-Mail (@studium.hspv.nrw.de)

Ort, Datum Unterschrift

Beitragsfreie Anwartschaft der Debeka Krankenversicherung
  Ich wünsche die beitragsfreie kleine Anwartschaftsversicherung der Debeka  während meiner Ausbildung  

 (max. 3 Jahre)*
  Ich benötige keine kostenlose kleine Anwartschaftsversicherung.

BBBank Junges Konto – Speziell für Mitglieder der DPolG 
  Ich habe Interesse an einem Jungen Konto mit bis zu 150€ Startguthaben und 50€ on Top für DPolG Mitglieder   

inklusive	kostenfreier	DPolG-Kreditkarte	der	BBBank.	Ich	willige	ausdrücklich	und	in	stets	widerruflicher	Weise	ein,		 	
dass meine Kontaktdaten an die BBBank übermittelt werden. Mit einer Kontaktaufnahme durch die BBBank zu  
werblichen Zwecken bin ich einverstanden.

*Mit ankreuzen des Feldes willige ich ein, dass die Debeka Krankenversicherungsverein a.G. meine oben angeführten Daten zum Z 
wecke der Vereinbarung eines Beratungstermins sowie zur Durchführung des Vorsorgechecks speichert, verarbeitet und nutzt und 
ggf. an weitere Unternehmen der Debeka-Gruppe (Lebensversicherungsverein a. G., Allgemeine Versicherung AG, Pensionskasse AG, 
Bausparkasse AG) zu diesem Zweck und für eine auf diesen Zweck bezogene Verarbeitung und Nutzung übermittelt. Ich bin damit ein-
verstanden, dass mich ein Mitarbeiter der Debeka-Gruppe zu diesem Zweck kontaktiert. Ich kann die erteilte Einwilligung jederzeit für 
die Zukunft widerrufen. Der Widerruf ist zu richten an den Debeka Krankenversicherungsverein a.G, 56058 Koblenz.

Ort, Datum Unterschrift
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Deine Ausbildung bei der Polizei NRW
Dein Studiumverlaufsplan und Leistungsnachweise

Du stehst nun am Anfang Deines Bachelor-Studiums an der HSPV NRW.  
Dein Studium besteht aus verschiedenen Modulen, die nach dem Grundsatz  
vom Einfachen zum Schwierigen und dem Prinzip Theorie - Training - Praxis 
aufgebaut sind.

Deinen Studien- und Berufsabschluss als Bachelor of Arts erwirbst Du mit  
Erreichen von insgesamt 180 credit points in diesen Bereichen

Deine aktuellen 
Studienverlaufspläne 
und Studieninhalte 
kannst Du hier einsehen.  
Einfach den QR-Code scannen!

THEORIE TRAINING PRAXIS

Grundstudium

Wissenschaftliche
Grundlagen
polizeilichen 

Handelns

HSPV NRW

Hauptstudium  
1 bis 3

(Theorie) 

Gefahrenabwehr/
Einsatz,

Kriminalitäts- 
kontrolle,
Verkehrs- 

sicherheitsarbeit 

HSPV NRW

Berufspraktische
Trainings (BPT) 

zum 
Grundstudium

und 
Hauptstudium

 
LAFP NRW

Praxis  
1 bis 4

Abschluss- 
praktikum

Kreispolizei- 
behörden NRW

11

Das Girokonto für alle bis 30 – 
jetzt wechseln

1 Voraussetzungen: Eröffnung BBBank-Junges Konto mit Online-Überweisungen ohne Echtzeit-Überweisungen. Bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres
kostenfrei. Danach erfolgt die Umwandlung in ein Girokonto mit monatlichem Kontoführungsentgelt i. H. v. 2,95 Euro, girocard (Ausgabe einer Debitkarte)
11,95 Euro p. a.; Voraussetzung Startprämie 75,– Euro für die Eröffnung eines BBBank-Junges Konto: Neukunde (kein Girokonto in den letzten 24 Monaten)
ab 18 Jahre, bis zur Vollendung des 30. Lebensjahr, Geldeingang von 500,– Euro oder Bezahlung mit einer unserer Karten über die Funktion mobiles Bezahlen
(Android) bzw. Apple Pay (iOS) innerhalb von 3 Monaten nach Kontoeröffnung. Weitere 75,– Euro Startprämie bei Nutzung des Fino-Kontowechselservices,
inkl. Umzug von mind. 3 Zahlungspartnern innerhalb von 3 Monaten nach Kontoeröffnung. Mitarbeitende der BBBank (einschließl. Familienmitglieder)
sind von dieser Aktion ausgeschlossen. Die Auszahlung kann nach Erfüllung der Bedingungen bis zu 8 Wochen dauern. Änderungen, Anpassungen oder
Beendigung des Angebotes bleiben vorbehalten, Start der Aktion: 01.01.2024

Du: Unter 30 Jahre
Dein Konto: 0 €1

Deine Startprämie: 150 €1

0 €
Kontoführungsentgelt 1

150 €
Startprämie 1

On Top

50 €
für DPolG-Mitglieder 

und ihre 
Angehörigen

J  nereimrofni tzte
i ,trO rov elailiF renied n   nofeleT rep
u  retn 0 0-141 127   fua redo
w .ww  b .knabb  d /e  d  glop
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Important to know
Buchstaben A-N

ANWARTSCHAFTSVERSICHERUNG

Für das Studium ist eine Anwart-
schaftsversicherung empfehlenswert. 
Sie garantiert Dir eine Übernahme, 
beim Ausscheiden aus dem aktiven 
Dienstverhältnis oder spätestens bei 
der Pensionierung, in eine private Kran-
kenversicherung.
Es gibt eine große und eine kleine An-
wartschaftsversicherung. Gerne erklä-
ren wir Dir in Ruhe die Unterschiede. 
Für	die	Dauer	des	Studiums	empfiehlt	
es sich, eine kleine Anwartschaftsver-
sicherung abzuschließen. Unser Ko-
operationspartner, der Debeka Kran-
kenversicherungsverein a. G., bietet Dir 
die kleine Anwartschaft beitragsfrei an.

BEIHILFE

Beihilfe wird Beamtinnen und Beamten 
und deren Familienangehörigen zu-
sätzlich zur Freien Heilfürsorge (s.u.) 
gewährt (z.B. bei einem Krankenhaus-
aufenthalt bei Wahlleistungen in pro-
zentualer Beteiligung). 
Lass Dir damit Zeit und schließe nicht 
übereilt irgendwelche Zusatzversiche-
rungen ab. Erst informieren, abwägen 
und in Ruhe vergleichen.

DBB

Der DBB ist unsere Dachorganisation. 
Wenn Du DPolG-Mitglied bist, bist Du 
automatisch Mitglied im DBB.
Mit über 1,3 Millionen MItgliedern ist 
der DBB die große deutsche Interes-
senvertretung für Beamte und Tarifbe-
schäftigte	 im	 öffentlichen	 Dienst	 und	
im privaten Dienstleistungssektor. Der 
DBB versteht sich als konstruktiver Re-
formpartner von Politik, Verwaltung und 
Gesellschaft und als tatkräftiger Inter-
essenvertreter seiner Mitglieder.

DIENSTFREI, URLAUB,  
SONDERURLAUB

Der Studienverlaufsplan sieht Zeit-
räume vor, in denen Erholungsurlaub 
in Anspruch genommen werden kann. 
Dir stehen 30 Urlaubstage im Jahr zu. 
Darüber hinaus besteht im Einzelfall 
die Möglichkeit Dienstfrei und/oder 
Sonderurlaub zu gewähren. Hier hilft 
Dir die Ausbildungsleitung weiter, über 
welche dieser beantragt werden muss. 
Übrigens: Für die Teilnahme an ge-
werkschaftlichen Veranstaltungen und 
Seminaren wird in der Regel Sonder-
urlaub gewährt!

FREIE HEILFÜRSORGE

Die Freie Heilfürsorge ist eine Kranken-
versicherung für ambulante und statio-
näre Behandlungen. Du kannst Sie mit 
einer gesetzlichen Krankenkasse ver-
gleichen. Sie ist für Dich kostenlos.

GEHALT

Soviel verdienst Du während  
des Studiums:  
Anwärterbezüge (Grundbetrag): 
1.405,68 €
zzgl. Polizeizulage nach einem Jahr:  
+ 65,28 €
zzgl. Polizeizulage nach 2 Jahren:  
+ 130,56 € 

Darüber hinaus sind, je nach dienstli-
cher Verwendung in den Praktika, wei-
tere Zulagen wie z.B. Schichtdienst-
zulage, Dienst zu ungünstigen Zeiten 
(Nachtzeit, an Sonn- und Feiertagen 
etc.) oder Bekleidungszuschuss mög-
lich. Gehaltstabellen der einzelnen Be-
soldungsgruppen erhältst Du auf
www.dpolg-nrw.de.

JUNGE POLIZEI

Die Junge Polizei ist die Jugendorgani-
sation der DPolG NRW. Während Dei-
ner Ausbildung und bis zu Deinem 35. 

Lebensjahr gehörst Du automatisch der 
Jungen	Polizei	an.	Weitere	Infos	findest	
Du unter www.jungepolizei.de. Es wäre 
schön, wenn Du Dich aktiv beteiligst.

MUTTERSCHUTZ

Eine Schwangerschaft während des 
Studiums hat Auswirkungen auf den zu 
verrichtenden Dienst und den Studien-
verlauf. Informationen bekommst Du 
von der Ausbildungsleitung, der Gleich-
stellungsbeauftragten Deiner Behörde 
und natürlich von uns. Bei Fragen hel-
fen wir Dir gerne weiter.
 
NEBENTÄTIGKEIT

Nebentätigkeiten sind für Beamtinnen 
und	 Beamte	 genehmigungspflichtig.	
Hierzu zählt auch die Trainerin/der Trai-
ner in einem Sportverein. Für eine Ne-
bentätigkeit musst Du Dir die Zustim-
mung des Dienstherren (im Studium = 
Antrag an die Ausbildungsleitung) ein-
holen. Diese wird nur unter bestimmten 
Voraussetzungen gewährt. Hierüber in-
formieren wir Dich gerne und stehen Dir 
hilfreich zur Seite.
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Important to know
Buchstaben P-V

PERSONALVERTRETUNG

Der Personalrat vertritt die Interessen 
der Beschäftigten gegenüber der Be-
hördenleitung, somit auch Deine In-
teressen und setzt sich aus Vertretern 
der Gewerkschaften zusammen. Insbe-
sondere vertritt die Jugend- und Aus-
zubildendenvertretung (JAV) als dem 
Personalrat beigestelltes Organ die In-
teressen der Auszubildenden. Die Ver-
treter der Organe stehen Dir bei Fragen 
und Problemen mit Rat und Tat zur Sei-
te. Mitglieder der DPolG sind in beiden 
Gremien vertreten!
 
RECHTSSCHUTZ

Im täglichen Dienst kann viel passieren 
und schnell sieht man sich in verkehrter 
Rolle wieder. Daher ist es wichtig, dass 
Du einen starken und verlässlichen 
Partner hast. Im Beitrag der DPolG NRW 
ist auch eine Dienstrechtsschutzversi-
cherung enthalten. Im Rechtsschutz-
fall wirst Du von speziell geschulten 
Fachanwälten unseres Dienstleistungs-
zentrum vertreten. Im Rahmen unse-
rer Rechtsschutzordnung ist auch 
die freie Wahl eines Anwalts möglich. 
Tritt ein Rechtsschutzfall ein, wen-
de Dich zuerst an Deine DPolG NRW. 

RÜCKZAHLUNG DER BEZÜGE

Falls Du das Studium vorzeitig been-
dest bzw. abbrichst, wirst Du Antei-
le der Anwärterbezüge zurückzahlen 
müssen. Selbst wenn Du innerhalb der 
ersten fünf Jahre nach Bestehen des 
Studiums Deinen Job wechselst, kä-
men Rückzahlungsforderungen in Be-
tracht. Pro Jahr Dienst nach dem Stu-
dium verringern sich die Forderungen 
um ein Fünftel. Bei einer Kündigung 
im ersten Ausbildungsjahr fallen i. d. 
R. keine Rückzahlungen an. Wichtiger 
Hinweis: Diese Rückzahlungsregelung 
greift auch, wenn man entlassen wird. 
Dabei ist jedoch entscheidend, dass 
man diese Entlassung aufgrund eines 
persönlichen Verhaltens selbst zu ver-
treten hat.

STEUERERKLÄRUNG

Viele	 Anschaffungen	 für	 das	 Studium	
kannst Du in der Steuererklärung als 
Werbungskosten absetzen. Für die 
erste	 Steuererklärung	 empfiehlt	 sich	
der Besuch eines Steuerseminars 
der DPolG NRW bzw. des DBB NRW. 
Die Seminare sind für Dich kostenlos! 

SOCIAL MEDIA (FACEBOOK,  
INSTAGRAM, TWITTER etc.)

Denk immer daran: Das Internet vergisst 
nie. Du bist jetzt angehende Polizistin/
angehender Polizist. Als Beamtin oder 
Beamter hast Du eine außerdienstliche 
Wohlverhaltenspflicht.	 Das	 bedeutet,	
dass Dein Verhalten auch außerhalb des 
Dienstes immer noch dem Bild einer 
Beamtin/eines Beamten entsprechen 
muss. Das heißt für Dich, dass auch die 
Aktivität auf Internetplattformen nun 
mit Vorsicht gestaltet werden soll. Nicht 
jedes Partybild oder gar Bilder in Uni-
form	sollten	dort	veröffentlicht	werden. 

TATTOO/KÖRPERSCHMUCK

Grundsätzlich kannst Du als Polizistin 
oder Polizist Tattoos und/oder Körper-
schmuck tragen. Verfassungsfeind-
liche oder zu martialische Symbole 
sind jedoch nicht erlaubt. Probleme 
könnte es auch geben, wenn Körper-
schmuck oder Tattoos an sichtbaren 
Stellen (z. B. Kopf, Unterarme, Hän-
de, Hals o. ä.) getragen wird. Wenn Du 
Dir während der Ausbildung ein neues 
Tattoo stechen lassen oder Körper-
schmuck an sichtbaren Stellen tra-
gen möchtest, solltest Du vorher das 
Okay der Ausbildungsleitung einholen. 
 

TRENNUNGSENTSCHÄDIGUNG
UND REISEKOSTEN

Für die Trainings am LAFP steht Dir 
eine Reisekostenentschädigung zu, die 
Du bei Deiner Einstellungsbehörde
beantragen musst. Formulare werden 
in der Regel an den Trainingsstand-
punkten über die Lehrenden bzw.
die Ausbildungsleitung verteilt. Wir ha-
ben dazu ausführliche Informationen 
vorbereitet, die Du gerne bei uns erfra-
gen kannst.

UMZUG

Änderungen der Anschrift oder des 
Familienstandes sind der Einstellungs- 
behörde über die Ausbildungsleitung 
schriftlich mitzuteilen! Bitte teile auch 
uns Deine neue Anschrift mit.

VERSICHERUNGEN

Einzig	 verpflichtend	 ist	 der	 Abschluss	
einer	 Pflegepflichtversicherung	 bei	
einem Anbieter Deiner Wahl. Darüber  
hinaus sind weitere Versicherungen 
empfehlenswert. Lass Dich unabhän-
gig von unserem Kooperationspartner 
Debeka beraten. Hier lässt sich bares 
Geld sparen. Wir bekommen keine Prä-
mien dafür und Du wirst fair beraten!



Wissen wir doch 
und machen’s einfach –
bereits ab 0 Euro.

SELBST DIESES CHAOS WÄR DIR LIEBER,
ALS DICH UM DEINE KRANKENVERSICHERUNG
ZU KÜMMERN ?

Anwartschaft 

ab 0 Euro
bei freier  

Heilfürsorge
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